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der umzug in mein neues 
büro der stellvertretenden 
Vorstandsvorsitzenden der 
kassenärztlichen Vereini-
gung M-V (kVMV) bedeu-
tete Aufräumen und Aus-
sortieren.

Aber es war nicht nur an-
strengend, sondern sehr 
zeit intensiv. Zeitintensiv 
nicht nur deshalb, weil sich 
so viel Material angesam-

melt hatte, sondern weil ich die ordner mit alten Jour-
nalen der kVMV nicht wegstellen konnte, ohne einen 
blick hineinzuwerfen. und da waren sie: gesichter von 
Ärztinnen und Ärzten, die man als kollegen schätzen 
gelernt hat, Festlegungen und regelungen, die ich als 
„neubundesdeutscher“ Arzt mit Verwunderung gelesen 
habe, und die erinnerungen an sehr prägende Zeiten 
meiner ärztlichen tätigkeit. Dies waren u.a. die Jahre 
1997 und 1999, in denen wir Ärzte in M-V massiv gegen 
die drohende kollektivhaftung für die Überziehung des 
Arzneimittelbudgets und gegen die Absenkung des 
zur Verfügung stehenden Arzneimittelvolumens kämpf-
ten. Das geplante viel zu geringe Arzneimittelbudget 
für M-V hätte bei Verordnungen eine dramatische Ver-
schlechterung der Versorgung der patienten bedeutet 
und wäre auf dem rücken von patienten und Ärzten 
ausgetragen worden. es war eine bewegte Zeit, in der 
landesweite Demonstrationen, überregionale protest-
veranstaltungen und emo tionsgeladene und kämpferi-
sche Diskussionsrunden mit politikern stattfanden. Der 
höhepunkt war eine Volksinitiative, bei der haus- und 
Fachärzte fast 192.000 unterschriften sammelten.

wenn ich heute die beiträge darüber lese, dann ist es wie-
der da: Das damals bei Ärzten in M-V so beherrschende 
gefühl der kraft der einigkeit und der kampfbereitschaft 
im vertrauensvollen Schulterschluss mit einer kämpferi-
schen und strategisch bestens aufgestellten Selbstver-
waltung und die gemeinsame Freude über den damals 
errungenen Sieg. An dieser Stelle frage mich, ob wir als 
Ärzteschaft heutzutage zu solchen machtvollen und ge-
einten Aktionen wie in diesen Jahren fähig wären…

Auch nach dem damaligen erfolg der Ärzteschaft war 
der Druck durch die richtgrößen in den praxen in den 
Folgejahren nicht genommen, aber die geschlossen-
heit der Mehrzahl unserer Ärzte hat schrittweise eine 
lockerung der regressbedrohung herbeigeführt. So 
konnte die kVMV eine regressfreistellung unter be-
stimmten bedingungen vereinbaren. Dies war u.a. 
die befreiung von einer regressforderung, wenn das 
Aut-idem-Feld auf dem rezept in 90 prozent der Ver-
ordnungen nicht angekreuzt wurde. Diese spezielle 
regressablösende Vereinbarung war ein bedeutender 
Verhandlungserfolg, der bundesweit einmalig ist.

Die Forderung nach der Abschaffung von richtgrö-
ßen wurde in den letzten Jahren auch bundesweit 
immer lauter. gleichzeitig wuchs der widerstand ei-
niger kVen gegen zentralistische tendenzen in der 
Vertreterversammlung der kassenärztlichen bundes-
vereinigung. In dieser Situation schloss sich die kVMV 
mit anderen kVen in der FALK-gruppe zusammen 
mit dem Ziel, regional Verhandlungsinhalte zu ent-
wickeln. Die so erkämpfte und inzwischen gesetzlich 
verankerte regionalisierung hat uns eine Vielzahl von 
gestaltungsmöglichkeiten in M-V geschaffen. Dieser 
Verhandlungsspielraum und die per gesetz eröffnete 
Möglichkeit der Ablösung der richtgrößen durch re-
gionale Festlegungen ab diesem Jahr ist der Sieg im 
jahrzehntelangen kampf gegen die budgetierung der 
Arznei- und heilmittelverordnungen.

Die kVMV hat in den Verhandlungen zur wirtschaft-
lichkeitsprüfung ab 2017 konsequent den grundsatz 
vertreten, dass Sie, liebe kolleginnen und kollegen, 
die Verantwortung alleinig für eine an leitlinien und 
anderen wissenschaftlichen erkenntnissen orientierte 
therapie mit Arznei- und heilmitteln in großen versor-
gungsrelevanten bereichen übernehmen. Dies konnte 
mit den krankenkassen vereinbart werden.

es ist für mich bewegend, mich mit der erlebten ge-
schichte des widerstandes gegen die budgetierung im 
Arznei- und heilmittelbereich zum heutigen Zeitpunkt 
noch einmal zu beschäftigen, da dieser jahrzehntelange 
widerstand zum erfolg geführt hat. Ich habe Sie gerade 
jetzt, da Sie sich intensiv mit den neuen Festlegungen 
in den praxen beschäftigen müssen, gerne auf diese 
Zeitreise mitgenommen. n

Mit freundlichen kollegialen grüßen, Ihre Jutta eckert.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
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Dipl.-Med. Jutta Eckert
stellvertretende Vorstands vorsitzende 
der Kassenärztlichen Vereinigung M-V
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Kooperation zur vernetzten Versorgung
in der Region Uecker-Randow und Anklam

Von Kerstin Alwardt*

Das Ärztenetzwerk HaffNet, die AOK Nordost, die Kassenärztliche Vereinigung M-V (KVMV) und die AMEOS 
Krankenhausgesellschaft Vorpommern gehen künftig gemeinsam neue Wege in der Patientenversorgung in 
der Region Uecker-Randow und Anklam. Die Partner haben dazu einen Versorgungsvertrag geschlossen und 
am 24. Januar 2017 die Ziele in einer Landespressekonferenz in Schwerin der Öffentlichkeit vorgestellt.

Im Mittelpunkt der neuen kooperation steht die Ver-
netzung und koordination von ambulanten und statio-
nären Versorgungsleistungen. Ziel ist es, für die patien-
ten in dieser region die bedarfsgerechte wohnortnahe 

und qualitativ hochwertige gesundheitsversorgung 
aufrechtzuerhalten bzw. zu verbessern. Zudem sollen 
Versorgungsdefizite wie Doppel- oder Fehluntersu-
chungen und probleme bei der Medikation etwa nach 
krankenhausentlassungen vermieden werden. 

Dazu gehören z.b. ein zwischen dem stationären und 
ambulanten Sektor eng abgestimmtes krankenhausauf-
nahme- und entlassmanagement. Zukünftig profitieren 
die patienten der Aok Nordost von gemeinsamen me-
dizinischen behandlungspfaden und therapieempfeh-
lungen sowie der koordination zwischen den an der be-
handlung beteiligten niedergelassenen Ärzten und den 
krankenhausärzten im bereich der Arzneimitteltherapie. 
hierbei sind individuelle Medikationspläne, die der ein-
weisende Arzt gemeinsam mit dem entlassenden kran-

kenhausarzt erarbeitet, ein wesentlicher bestandteil der 
Versorgung. Darüber hinaus hilft ein Schnittstellenko-
ordinator beim Ärztenetzwerk HaffNet, den Übergang 
von der stationären in die ambulante Versorgung des 

patienten reibungslos und 
ohne Informationsverlust 
zu organisieren. Als kom-
munikationsplattform wird 
das KV-SafeNet-Portal mit 
dem darin integrierten si-
cheren e-Mail-kommuni-
kationskanal KV-Connect 
die an der Versorgung be-
teiligten bei ihrer Zusam-
menarbeit vernetzen.

Die teilnahme der Ver-
tragsärzte und Versicher-
ten der Aok Nordost ist 
grundsätzlich freiwillig. 
Zielstellung ist es, mög-
lichst viele ambulant täti-
ge Ärzte für die teilnahme 
am Versorgungsvertrag zu 
gewinnen. Die Ärzte der 
Versorgungsregion ue-

cker-randow und Anklam erhalten daher in den nächs-
ten tagen ein Informationsschreiben der Vertragspart-
ner zu den notwendigen teilnahmevoraussetzungen, 
wie etwa der erklärung zur Vertragsteilnahme, den zu 
erbringenden leistungsinhalten und deren Abrech-
nungsbedingungen sowie die teilnahme an vereinbar-
ten Qualitätszirkeln.

bei der landespressekonferenz zur Vorstellung des Ver-
sorgungsprojektes hob Axel rambow, Vorstandsvorsit-
zender der kVMV, hervor, dass es durch diese Verein-
barung möglich werde, „dass ambulant und stationär 
tätige Ärzte enger und effizienter zusammenarbeiten 
können. Die abgestimmte kommunikation ermöglicht 
ein besseres Verständnis für die Arbeit des jeweils an-
deren Versorgungsbereichs und zieht zweifelsohne eine 

Landesgesundheitsminister Harry Glawe mit den Kooperationspartnern: 
Stefanie Stoff-Ahnis, Michael Dieckmann, Angelika Gerhardt und Axel Rambow (v.r.)
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bessere medizinische Versorgung der gemeinsamen 
patienten nach sich“, so der kVMV-Vorsitzende.

In der region werden im Jahr mehr als 360.000 be-
handlungsfälle der Aok Nordost von Vertragsärzten 
versorgt, davon 70.000 allein von Ärzten des HaffNet. 
Das Ärztenetz zählt derzeit 22 haus- und 20 Fachärz-
te, die ihre praxen vornehmlich in der uecker-randow-
region und Anklam betreiben. Durch ein abgestimm-
tes Agieren im gesundheitswesen wollen die Ärzte des 
HaffNet den medizinischen wissenstransfer und somit 
die Qualität der behandlung in der region steigern. 
Die teilnahme an dieser Vereinbarung zur vernetzten 
Versorgung wird zum erreichen des Ziels einen wichti-
gen baustein darstellen. Dipl.-Med. Angelika gerhardt, 

Mitglied des Vorstandes des HaffNet-Managements 
beschrieb: „Mit der entlassung aus dem krankenhaus 
entstehen für unsere patienten und ihre Angehörigen 
viele Fragen. wer behandelt mich weiter? Mein haus-
arzt oder der Facharzt? wie und mit welchen Medika-
menten wird meine behandlung fortgesetzt? Ist die 
Anschlussbehandlung oder pflege in der häuslichkeit 
organisiert, oder woher bekomme ich meine heil- und 
hilfsmittel? oftmals fühlen sich unsere patienten in die-
ser Situation überfordert. In dem Versorgungsnetzwerk 
unterstützen wir sie sowohl vor, während als auch nach 
der stationären behandlung, indem wir sie durch ge-
zieltes Fallmanagement in die richtigen Versorgungs-
pfade steuern“, so die ueckermünder hausärztin.

Die Motivation, an dieser Vereinbarung als Akteur des 
stationären Sektors teilzunehmen, erklärte Michael 
Dieckmann, Mitglied des Vorstandes der AMeoS-grup-

pe. Dieser kooperationsvertrag beschreibe erstmals 
die Zusammenarbeit in einer region Deutschlands, in 
der ambulant tätige Ärzte, das zentrale krankenhaus 
und die größte krankenkasse sich gemeinsam für die 
Versorgung ihrer patienten verantwortlich erklären, und 
zwar sektorenübergreifend. „wir sind stolz, das erreicht 
zu haben, weil so etwas nur funktioniert, wenn ein ge-
genseitiges hohes Vertrauen gegeben ist. wir werden 
jetzt nach und nach die kooperation zum wohle der 
patientinnen und patienten mit leben füllen“, so Dieck-
mann. In ueckermünde und Anklam betreibt AMeoS 
krankenhäuser der somatischen und psychiatrischen 
grund- und regelversorgung sowie tageskliniken für 
psychiatrie und psychotherapie und Institutsambulan-
zen in pasewalk, Anklam und ueckermünde. 

„eine gute, qualifizierte und wohnortnahe medizinische 
Versorgung ist für uns ein hohes gut“, leitete Stefanie 
Stoff-Ahnis, Mitglied der geschäftsleitung bei der Aok 
Nordost, das engagement der kasse an dem Vertrag 
ein. „Deshalb engagieren wir uns als Aok Nordost 
für die belange all unserer Versicherten, und damit 
auch und gerade im ländlichen raum. In der region 
uecker-randow haben wir uns bereits vor drei Jahren 
mit dem Ärztenetz HaffNet im rahmen des Vertrages 
Mein AOK-Gesundheitsnetz® zusammengeschlossen. 
Jetzt werden wir die erfolgreiche Zusammenarbeit ge-
meinsam mit den AMeoS-kliniken ueckermünde und 
Anklam sowie der kassenärztlichen Vereinigung Meck-
lenburg-Vorpommern fortsetzen und ausweiten“, so 
Stoff-Ahnis. Mit rund 440.000 Versicherten ist die Aok 
Nordost die mitgliederstärkste krankenkasse in M-V. 

Der wirtschaftsminister in M-V fand lobende worte für 
dieses pilotprojekt. harry glawe (cDu), der auch das ge-
sundheitsressort innehat: „Die kooperation ist ein inno-
vativer Ansatz. Die Akteure tragen gemeinsam zur Ver-
besserung der regionalen Versorgung vor ort bei. Die 
umsetzung erleichtert die Zusammenarbeit für Ärzte und 
patienten gleichermaßen. gerade die Vernetzung auf 
den verschiedenen ebenen ist ein beitrag zur Sicherung 
der gesundheitsversorgung in unserem Flächenland. 
wir brauchen mehr solche kreativen und mutigen Denk-
weisen bei uns in Mecklenburg-Vorpommern“, ermutig-
te der Minister weitere Akteure des gesundheitswesens, 
nach gemeinsamen lösungen zu suchen. n

i	Von der kVMV steht für weitere Informationen 
zum Vertrag André Aeustergerling, 
referat Sonderverträge, tel.: 0385.7431 211 oder 
e-Mail: aaeustergerling@kvmv.de, zur Verfügung. 

*Kerstin Alwardt ist Leiterin
der Pressestelle der KVMV.
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Krankenhauseinweisung bei Betreuungsfällen
Von Thomas Schmidt*

Ein niedergelassener Arzt teilte mit, dass er im ärztlichen Bereitschaftsdienst zu einer Patientin gerufen 
wurde, bei der ihm eine stationäre Einweisung angezeigt erschien. Das Problem war, dass die Betroffene 
einen stark dementen Ehemann zu Hause betreute. Der Arzt bat die Kassenärztliche Vereinigung M-V 
(KVMV) um Rat.

Dem Vertragsarzt wurde auf seine Anfrage hin mit-
geteilt, dass in der von ihm geschilderten Situation 
grundsätzlich eine kurzzeitpflege in betracht käme. 
Die entsprechende regelung findet sich im § 42 Sgb 
XI, wonach ein direkter Anspruch der dementen per-
son gegenüber der pflegekasse besteht. Dieser An-
spruch wäre üblicherweise von der zur personensorge 
bestellten person bzw. deren Stellvertreter geltend zu 
machen.

Sollte das aber aufgrund ärztlicher Dringlichkeit der 
Versorgung für die betreuende person nicht rechtzei-
tig umsetzbar sein, erscheint nach Ansicht der kVMV 
zunächst die Verordnung von krankenhausbehandlung 
für die zu versorgende, demente person angezeigt. 
eine solche stationäre Versorgung in einer klinik kann 
verordnet werden, wenn sie erforderlich ist, weil das 
behandlungsziel nicht durch die ambulante behand-
lung einschließlich häuslicher krankenpflege erreicht 
werden kann.

Die vom Vertragsarzt zunächst angedachte Mitaufnah-
me einer begleitperson ist hier nicht einschlägig, da 
§ 11 Abs. 3 Sgb V voraussetzt, dass die Mitnahme der 
begleitperson aus medizinischen gründen in bezug auf 
den originär einweisungsbedürftigen erforderlich ist, 
was in dem geschilderten Fall jedoch zu verneinen ist.

Auch die ansonsten in erwägung gezogene häusliche 
pflege bei Veränderung der pflegeperson, geregelt in 
§ 39 Sgb XI, kommt bei teil- oder vollstationärer pflege 
grundsätzlich nicht in betracht. n

*Thomas Schmidt ist Justitiar der KVMV.

JuStItIArIAt

Verdacht auf Arzneimittelmissbrauch in M-V
bei einer 61-jährigen patientin – versichert bei der kaufmännischen krankenkasse – besteht der Verdacht 
eines Arzneimittelmissbrauchs. Sie versucht in verschiedenen Arztpraxen, rezepte für Oxygesic zu erhalten.

Die kassenärztliche Vereinigung M-V bittet alle Ärzte um erhöhte Aufmerksamkeit und möchte dazu auf-
fordern, in Zweifelsfällen die Angaben des patienten durch rückfrage beim hausarzt zu prüfen. n ts

Grafik: Reinhold Löffler
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1.Anpassung der Kindervorsorgeuntersuchungen 
aufgrund geänderter Kinder-Richtlinie, 
einschließlich Screening auf Mukoviszidose

Die neu gefasste kinder-richtlinie, die zum 1. Septem-
ber 2016 in kraft getreten ist, machte, wie bereits mehr-
fach angekündigt, Änderungen im ebM erforderlich. 
Die bewertung der u 2 bis u 9 wurde aufgrund der 
erweiterten Inhalte erhöht:

GOP

Bewertung 
in Punkten

alt

Bewertung 
in Punkten

neu

u 2 bis u 9
01712 bis 01719 308 401

u 7a
01723 355 401

unter berücksichtigung des Screenings auf Mukoviszido-
se wurde das erweiterte Neugeborenen-Screening nach 
GOP 01707 um diese zusätzlichen leistungsinhalte er-

weitert und von 103 punkten auf 135 Punkte erhöht. 
Zusätzlich wurde eine neue GOP 01709 (50 punkte) 
für die eingehende Aufklärung der Fakten zum Sinn 
und Zweck sowie Ziel des Screenings auf Mukoviszi-
dose in den ebM aufgenommen. Sie ist nur berech-
nungsfähig, soweit im rahmen des Neugeborenen-
Screenings das Screening auf Mukoviszidose nicht 
durchgeführt und im untersuchungsheft des kindes 
nicht dokumentiert wurde.

Die gop 01707 und 01709 sind im behandlungsfall ne-
beneinander ausgeschlossen. Zur Abbildung der drei-
stufigen (labor)-Diagnostik wurden die gop 01724 bis 
01727 neu eingeführt und die gop 01708 gestrichen.

GOP Bezeichnung
Bewertung 
in Punkten

01724 untersuchung der Zielkrank-
heiten mittels laboruntersu-
chungsverfahren bzw. tan-
demmassenspektrometrie 

117

01725 Immunologische bestim-
mung des immunreaktiven 
tryprius (Irt) 

23

01726 Immunologische bestim-
mung des pankreatitis-asso-
ziierten proteins (pAp) 

399

01727 gezielte molekulargene-
tische untersuchung des 
cFtr-gens 

3.746

Die Abrechnung der GOP 01724 bis 01727 setzt die 
Genehmigung der kassenärztlichen Vereinigung M-V 
(kVMV) voraus. Darüber hinaus muss der Nachweis zur 
einwilligung der personensorgeberechtigten vorliegen. 
Die Abrechnung der gop 01727 ist im krankheitsfall 
neben der humangenetik nach gop 11301 und 11351 
ausgeschlossen. Verbunden mit der Neubewertung der 
vorgenannten leistungen ist eine Anpassung der prüf-
zeiten gemäß Anhang 3 des ebM.

EBM-Änderungen
 Von Maren Gläser*

Folgende Beschlüsse sind vom Bewertungsausschuss in der 386. und 387. Sitzung sowie vom ergänzten 
Bewertungsausschuss in der 13. Sitzung gefasst worden:

AbrechNuNg

n Mit wirkung zum 1. Januar 2017

Grafik: www.clipdealer.com
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2.  Anpassung des Abschnitts 3.2.1.2 
für ärztlich angeordnete Hilfeleistungen 
der nicht-ärztlichen Praxisassistenten

Zur weiteren Strukturförderung beim einsatz eines nicht-
ärztlichen praxisassistenten wurden neue Zuschläge auf-
genommen: 

GOP Bezeichnung
Bewertung
in Punkten

03061 Zuschlag zur Strukturpau-
schale nach gop 03060 
(22 punkte) 

12

03064 Zuschlag zum besuch nach 
gop 03062 

20

03065 Zuschlag zum Mitbesuch 
nach gop 03063 

14

Der Strukturzuschlag nach GOP 03060 und der Zu-
schlag nach GOP 03061 werden von der KVMV au-
tomatisch zur Versichertenpauschale gesetzt. Mit der 
Neuregelung wurde die Obergrenze für die GOP 03060 
und 03061 auf insgesamt 23.800 Punkte festgelegt. 
Damit kann eine hausarztpraxis je Quartal eine Förde-
rung von bis zu 2.506 euro (alt 1.320 euro) erhalten. 
Die als Abrechnungsvoraussetzung zu erfüllende Min-
destzahl von Patienten wurde von 860 auf 700 bzw. 
die Mindestzahl von Patienten, die älter als 75 Jahre 
sind, von 160 auf 120 gesenkt.

Darüber hinaus wurden die leistungsinhalte der 
gop 03062 und 03063 in Analogie zum Abschnitt 38 
des ebM angepasst. Der erste besuch eines patienten 
in einem Alten- oder pflegeheim bzw. in anderen be-
schützenden einrichtungen ist nun nach gop 03062 
und der Mitbesuch in derselben sozialen gemeinschaft 
über die gop 03063 abzurechnen. Zum besuch und 
Mitbesuch werden die Zuschläge nach GOP 03064 
bzw. 03065 gewährt, die auch hier automatisch von 
der KVMV gesetzt werden. 

Verbunden mit der Änderung der vorgenannten leis-
tungen ist die Anpassung der Delegationsverein ba-
rung im bundesmantelvertrag, Anlage 8. Die Über-
gangs regelung zur Ausbildung eines nicht-ärztlichen 
Praxisassistenten, die zum 31. Dezember 2016 auslau-
fen sollte, wurde zum zweiten Mal verschoben und bis 
31. Dezember 2018 verlängert. Damit soll den mo-
mentan fehlenden Ausbildungskapazitäten in Deutsch-
land rechnung getragen werden. Für praxen, die bis-
her nicht über eine genehmigung verfügen, ergibt 

sich die Möglichkeit, einen entsprechenden Antrag zu 
stellen, sofern ein/e Mitarbeiter/in an der Fortbildung 
teilnimmt. Die genehmigung ist dann bis zum vor-
aussichtlichen Abschluss der Fortbildung zu befristen, 
längstens für vier Quartale.

i	Ärzte, die aufgrund der geänderten Zugangsbe-
din gungen die Voraussetzungen zur Abrechnung 
erlangen oder hinsichtlich der möglichen Ausbildung 
eines nicht-ärztlichen praxisassistenten Fragen haben, 
können sich an Monika Schulz im geschäftsbereich 
Qualitätssicherung, tel.: 0385. 7431 383, 
e-Mail: moschulz@kvmv.de, wenden. 

Wichtiger Hinweis: Die frühere empfehlung für haus-
ärzte, bei besuchen und Mitbesuchen in Alten- oder 
pflegeheimen sowie anderen beschützenden einrich-
tungen die gop 38100/38200 bzw. 38105/38205 ab-
zurechnen, ist mit der Neuregelung zur gop 03062 
gegenstandslos.

3. Sozialpädiatrie nach GOP 04356 

bereits zum 1. Januar 2015 war die weiterführende sozi-
alpädiatrische Versorgung nach gop 04356 als Zuschlag 
im Zusammenhang mit der gop 04355 in den ebM auf-
genommen worden. per beschluss wurde nun die be-
grenzte berechnungsmöglichkeit nach gop 04356 von 
zweimal auf dreimal im Krankheitsfall ausgeweitet. 

4.Detailänderungen in der Humangenetik 

Aufgrund der Spezifität der beschlüsse wurden die ab-
rechnenden humangenetiker und Ärzte mit vorliegen-
der Abrechnungsgenehmigung/-voraussetzung separat 
mit einem rundschreiben aus dem geschäftsbereich 
Qualitätssicherung informiert. 

5.  Aufnahme einer Anmerkung zur GOP 34291 – 
Übergangsregelung für sektorübergreifende 
Qualitätssicherung verlängert

Durch die Aufnahme einer zusätzlichen Anmerkung zur 
gop 34291 wird sichergestellt, dass Ärzte, die die sek-
torübergreifende Qualitätssicherung noch nicht erfüllen, 
die herzkatheteruntersuchung mit koronarangiographie 
im rahmen einer verlängerten Übergangsregelung auch 
bis 30. Juni 2017 abrechnen können. Die gop 34291 
wird in diesen Fällen durch den Arzt mit dem buchsta-
benzusatz „Q“ abgerechnet und mit der alten bewer-
tung von 3.135 punkten vergütet. Die kostenpauschale 
nach gop 40306 ist nicht berechnungsfähig. 
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1.  Anpassung des Anhangs 2 des EBM – 
OPS-Codes 

Der Anhang 2 des ebM wird an den operationen- und 
prozedurenschlüssel (opS) Version 2017 angepasst. er 
enthält die Zuordnung der opS zu den leistungen der 
ambulanten und belegärztlichen operationen nach Ab-
schnitt 31 und 36 und basiert auf dem aktuellen opS, 
den das Deutsche Institut für Medizinische Dokumenta-
tion und Information (DIMDI) jährlich anpasst. 
Zu den wichtigsten inhaltlichen Änderungen im opS 
2017 zählen die Überarbeitung der operation der Vul-
va, des bereiches reposition von Frakturen und luxa-
tionen sowie der offenen chirurgischen gelenkope-
rationen. Darüber hinaus wurde für die operation an 
der bartholin-Drüse zu den opS-codes 5-711.1 und 
5.711.2 eine Seitenbezeichnung aufgenommen. Insge-
samt wurden 247 neue opS-codes aufgenommen und 
22 gestrichen. 

i	eine Übersicht der opS-codes ist im  KV-Safe-
Net-Portal zu finden unter:  Menüpunkt: Down-
load   Abrechnung  Download-Rubrik: Grund-
lagen der Abrechnung  EBM

2. Neue Abklärungspauschale und Schwere-
gradzuschläge für den Notfall und den Bereit-
schaftsdienst 

Für den Notfall und den bereitschaftsdienst werden 
zwei Schweregradzuschläge für patienten mit erhöhtem 
behandlungsaufwand aufgenommen, die als Zuschläge 
zu den bekannten Notfallpauschalen nach gop 01210 
und 01212, abhängig von der uhrzeit und dem wo-
chentag, berechnet werden können. Sie sind an kriteri-
en gebunden, die einen erhöhten behandlungsaufwand 
bedingen. Durch die bindung des Schweregrades an 
die festgelegten patientenkriterien werden sowohl im 
ärztlichen bereitschaftsdienst der niedergelassenen Ver-
tragsärzte oder der genehmigten bereitschaftsdienst-
ärzte als auch in den Notaufnahmen der krankenhäuser 
Fälle, die aufgrund der erkrankung mehr Zeit erfordern, 
besser vergütet. Des weiteren sieht der neue beschluss 
eine zusätzliche Notfallpauschale vor, eine Abklärungs-
pauschale für bagatellfälle. ein bagatellfall liegt vor, 
wenn der patient nicht notfallmäßig in der Notaufnah-
me im krankenhaus oder im organisierten bereitschafts-
dienst behandelt werden muss und deshalb in eine Arzt-
praxis weitergeleitet werden kann. 

6.  Änderung der Präambel 37.1 – 
Aufnahme zusätzlicher Fachgruppen 

Die Fachgruppen der Fachärzte für kinder- und Ju-
gendpsychiatrie, kinder- und Jugendpsychiatrie und 
-psychotherapie und Neurochirurgie wurden in der 
präambel 37.1 Nr. 1 aufgenommen, so dass bei erfül-
lung der Voraussetzungen die kooperations- und ko-
ordinationsleistungen in der ambulanten Versorgung 
von patienten in stationären pflegeeinrichtungen nach 
gop 37100 bis 37120 berechnet werden können. 

7.  Änderung der Präambel 38.1 – 
Aufnahme zusätzlicher Fachgruppen 

Die Fachgruppen der Fachärzte für kinder- und Ju-
gendpsychiatrie und kinder- und Jugendpsychiatrie 
und -psychotherapie wurden in der präambel 38.1 Nr. 2 
aufgenommen, so dass bei erfüllung der Vorausset-
zungen die delegationsfähigen leistungen einer nicht-
ärztlichen praxisassistentin (VerAh bzw. Näpa) nach 
gop 38200 und 38205 berechnet werden können. 

8.  Höherbewertung der Infektionsdialysen 
GOP 40835 und 40836

Die bewertung der Zuschläge für Infektionsdialysen wurde 
in einem mehrstufigen Verfahren unter anderem aufgrund 
gestiegener kosten für hygienemaßnahmen angehoben:

Kosten-
pauschale
EBM

Bewertung
bis 

31.12.2016

Bewertung
ab

1.1.2017

Bewertung
ab

1.1.2018

GOP 40835
(Zuschlag 
zur wochen-
pauschale) 

30 euro 60 Euro 90 Euro

GOP 40836 
(Zuschlag 
zur einzel-
dialyse) 

10 euro 20 Euro 30 Euro

Die umsetzung erfolgt automatisch über die bewer-
tung in der go-Stammdatei. 

n Mit wirkung zum 1. April 2017 
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Neue und alte pauschalen/Zuschläge sowie Änderungen der bewertung 

7.00 bis 19.00 Uhr
Montag bis Freitag

19.00 bis 7.00 Uhr 
Montag bis Freitag; ganztägig Samstag, Sonntag, Feiertag

Abklärungspauschale
Bagatellfall 

GOP 01205 (45 punkte) GOP 01207 (80 punkte) 

gop 01205 und 01207 sind zu berechnen, wenn die erkrankung aufgrund ihrer beschaf-
fenheit keiner sofortigen Maßnahme bedarf und die nachfolgende Versorgung durch ei-
nen Vertragsarzt außerhalb der Notfallversorgung möglich und vertretbar ist (bagatellfall). 
Im behandlungsfall (bhF) sind weitere Arzt-patienten-kontakte im Notfall/organisierten 
Notfalldienst nach gop 01214 bis 01218 nur mit ausführlicher schriftlicher begründung 
berechnungsfähig. GOP 01210 und 01212 sind somit im BHF nicht berechnungsfähig.

Notfallpauschale GOP 01210 (120 punkte) GOP 01212 (195 punkte) 

Notfallkonsultations- 
pauschale I 

GOP 01214 (50 punkte) 

Notfallkonsultations- 
pauschale II 

GOP 01216 (140 punkte) 
19.00 bis 22.00 uhr wochentags; 
7.00 bis 19.00 uhr am Samstag, Sonntag, Feiertag 

Notfallkonsultations- 
pauschale III 

GOP 01218 (170 punkte) 
22.00 bis 7.00 uhr wochentags; 
19.00 bis 7.00 uhr am Samstag, Sonntag, Feiertag 

Zuschläge gemäß 
Präambel 1.2 Nr. 8 

GOP 01223 (128 punkte) GOP 01224 (195 punkte) 

Zuschlag bei folgenden gesicherten Diagnosen: 
•	 Frakturen im bereich der extremitäten proximal des Metacarpus und Metatarsus, 
•	 Schädel-hirn-trauma mit bewusstlosigkeit von weniger als 30 Minuten (S06.0 und S06.70), 
•	 akute tiefe beinvenenthrombose, 
•	 hypertensive krise, 
•	 Angina pectoris (ausgenommen: IcD I20.9),
•	 pneumonie,
•	 akute Divertikulitis. 
In Fällen, in denen diese kriterien nicht erfüllt sind, aber aufgrund der Art, Schwere und 
komplexität der behandlungsdiagnose eine besondere Versorgung notwendig ist, kann 
eine Abrechnung der gop 01223 oder 01224 im Ausnahmefall mit ausführlicher schrift-
licher medizinischer begründung erfolgen.

Zuschlag gemäß 
Präambel 1.2 Nr. 9

GOP 01226 (90 punkte) 

Zuschlag bei: 
•	 Neugeborenen, Säuglingen und kleinkindern (0 bis zum 

vollendeten 3. lebensjahr)
oder
•	 patienten mit krankheitsbedingt erheblich komplexer be-

einträchtigung kognitiver, emotionaler und verhaltensbe-
zogener Art

und/oder
•	 patienten ab dem vollendeten 70. lebensjahr mit geriatri-

schem Versorgungsbedarf und Frailty-Syndrom
und/oder
•	 patienten mit einer der folgenden erkrankungen:

- F00-F02 dementielle erkrankungen,
- g30 Alzheimer,
- g20.1 und g20.2 parkinson.

Die Zuschläge nach GOP 01224 und 01226 sind im BHF 
nicht nebeneinander berechnungsfähig. 
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3.  Telekonsile in der Radiologie – 
Aufnahme eines neuen Abschnitts 34.8. 

Mit Aufnahme eines neuen Abschnitts 34.8 werden die 
telemedizinische befundanforderung und die -beurtei-
lung geregelt. Voraussetzung zur Abrechnung ist ge-
mäß Anlage 31a zum Bundesmantelvertrag-Ärzte die 
Schaffung der technischen Voraussetzungen zur Durch-

führung der telekonsile, und dass eine erklärung des 
kommunikationsdienstes gegenüber der kVMV einma-
lig vorgelegt wird. Zur Abrechnung sind grundsätzlich 
nur Vertragsärzte berechtigt, die die in der neuen gop 

34800 benannten röntgen- und ct-leistungen ab-
rechnen können, auf die sich die telekonsiliarische be-
fundbeurteilung bezieht. Innerhalb von MVZ, Appara-
tegemeinschaften und ähnlichen einrichtungen ist die 
Abrechnung der telekonsile nach gop 34800, 38810, 
38820 und 38821 ausgeschlossen. Das gilt gleicherma-
ßen auch für radiologische befundmitteilungen im rah-
men des Mamma-Screenings.

i	Für Fragen zur telemedizinischen radiologie steht 
Martina lanwehr im geschäftsbereich Qualitäts-
sicherung der kVMV, tel.: 0385.7431 375, 
e-Mail: mlanwehr@kvmv.de, zur Verfügung.

GOP Bezeichnung
Bewertung
in Punkten

34800 
Einholung einer telekonsiliarischen befundbeurteilung der in den gop 34810, 
34820 und 34821 aufgeführten leistungen (einmal im bhF) 

  91

34810 

Telekonsiliarische
Befundbeurteilung
(einmal im konsiliarauftrag)

nach den gop 34210 bis 34212, 34220 bis 34222, 
34230 bis 34234, 34237, 34238, 34243 bis 34245, 
34255, 34270, 34272 und 34275

110

34820 nach den gop 34310, 34311, 34320, 34350 und 34351 276

34821 
nach den gop 34312, 34321, 34322, 34330, 34340 bis 
34344

389

Die beschlüsse des bewer-
tungsausschusses und des 
ergänzten bewertungsaus-
schusses wurden zum teil 
im heft 3/2017 oder werden 
demnächst im Deutschen 
Ärzteblatt veröffentlicht. Sie 
stehen unter dem Vorbe-
halt der Nichtbeanstandung 
durch das bundesministeri-
um für gesundheit. n

i	Für Fragen stehen die 
gruppenleiter der 
Fachgruppenbereiche 
zur Verfügung.

*Maren Gläser ist Leiterin 
der Abrechnungsabteilung 

der KVMV.

Foto: www.clipdealer.com/leaf
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Neue Impfvereinbarungen zum 1. Januar 2017

AbrechNuNg I VertrÄge

Aufgrund der zum 31. Dezember 2016 gekündigten Impfvereinbarung war die Anpassung für den Zeitraum 
ab dem 1. Januar 2017 notwendig. Für das Jahr 2017 konnte mit allen Krankenkassen eine Erhöhung der 
Vergütung für folgende Impfungen vereinbart werden:

Mit den primärkassen: Aok, bkk, Ikk, knappschaft und 
lkk wurde ab dem Jahr 2018 darüber hinaus für weite-
re drei Jahre eine jährliche Erhöhung des Punktwer-
tes zur Vergütung aller Impfungen oberhalb der An-
passung des orientierungspunktwertes vereinbart. Mit 
den ersatzkassen: bArMer, techniker krankenkasse, 

DAk-gesundheit, kkh, hek und hkk konnte dagegen 
nur eine analoge regelung für das Jahr 2017 geschlos-
sen werden. bei diesen kassen ist deshalb eine An-
schlussregelung für 2018 notwendig.

Für alle krankenkassen bleiben 2017 die bekannten 
gebührenordnungspositionen für Impfleistungen un-
verändert bestehen. weitere Informationen werden in 
einem gesonderten rundschreiben mitgeteilt. n

i	Für Fragen steht heike kuhn aus der Vertrags-
abteilung der kVMV unter tel.: 0385.7431 215 
oder e-Mail: hkuhn@kvmv.de zur Verfügung. hk

Umschlagverfahren geändert – Neues Muster 86

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der GKV-Spitzenverband haben sich auf das neue Muster 86 – Wei-
terleitungsbogen für angeforderte Befunde an den MDK – geeinigt und die Vordruckvereinbarung Anlage 2 
des Bundesmantelvertrages angepasst.

Ab 1. Januar 2017 erhält die Ärztin/der Arzt von der 
Krankenkasse neben dem Anschreiben, aus dem die 
Anforderung des Medizinischen Dienstes der kranken-
kassen (MDk) hervorgeht, einen bereits voll ausge-
füllten Weiterleitungsbogen – Muster 86 – mit An-
schrift des MDK, einer Vorgangsnummer und den 
Daten des Patienten. Dem weiterleitungsbogen sind 
lediglich die angeforderten unterlagen in kopie beizu-
fügen. Diese sind direkt zum MDK in einem beigefüg-
ten Freiumschlag zu schicken. Ab 1. April 2017 wird 
dieser Freiumschlag verbindlich im Format c5 von den 
krankenkassen zur Verfügung gestellt, damit die unter-

lagen mit entsprechender Versandkapazität verschickt 
werden können. eine weiterleitung an den MDk ist nur 
mit dem vorausgefüllten weiterleitungsbogen verbind-
lich, Ausnahmen liegen nur in seltenen einzelfällen vor, 
wenn der MDk Informationen direkt anfordert. n

i	Seit dem 1. Januar 2017 müssen Ärzte Daten ihrer 
patienten, die krankenkassen zur begutachtung 
anfordern, direkt an den MDk senden. Ausführliche 
Informationen sind auf den Internetseiten der kVMV 
zu finden unter:  Für Ärzte  Medizinische Bera-
tung  Verschiedenes  Umschlagverfahren mg

HPV-Impfung (89110A, 89110b): von 8,66 auf 8,95 Euro pro Impfung,

Influenza-Impfung (89111,89112, 89112N): von 6,78 auf 7,37 Euro pro Impfung,

Meningokokken-Impfung (89114): von 6,26 auf 6,84 Euro pro Impfung,

Pneumokokken-Impfung (89118A, 89118, 89119, 89120, 89120r): von 6,26 auf 
6,84 Euro pro Impfung.
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http://www.kvmv.info/aerzte/22/13_Verschiedenes/Umschlagverfahren/index.html


2 I 2017 13

Die mit der Aok Nordost und der bArMer bestehen-
den Verträge sehen eine erhöhung der Abrechnung 
pro behandlungsfall und Modul vor. gleichzeitig wurde 
eine neue höchstdauer der Abrechenbarkeit festgelegt. 

Die Vergütung je Modul beträgt 25 euro. Die Module 
sind grundsätzlich nebeneinander berechnungsfähig. 
Sofern mehr als ein Modul im Quartal abgerechnet 
wird, erfolgt die Vergütung für das zweite zu 60 prozent 
und das dritte Modul zu 50 prozent. Die Module sind 
neben den delegationsfähigen leistungen nach den 
gop 03060 bis 03065 abrechenbar. n

i	 Informationen zum Vertrag sind im  KV-SafeNet-
Portal zu finden unter:  Menüpunkt: Download  
Verträge und Vereinbarungen  weitere Verträge 
 Sonderverträge  Praxisassistenten

 
 Für Fragen zum Vertrag steht kristin Fenner, 

Vertragsabteilung, tel.: 0385.7431 491, 
e-Mail: kfenner@kvmv.de, zur Verfügung und für 
Fragen zum genehmigungsverfahren Monika Schulz, 
geschäftsbereich Qualitätssicherung der kVMV, 
tel.: 0385.7431 383, e-Mail: moschulz@kvmv.de. kf

Die Änderungen:

GOP/Modul Abrechnungshäufigkeit

93100 Fall- und Schnitt-
stellenmanagement

bis zu 5 x im behandlungsfall (bhF), höchstens 12 x 
im Krankheitsfall

93101 Versorgung in der 
häuslichkeit

bis zu 5 x im bhF, maximal zwei aufeinanderfolgen-
de Quartale, höchstens 6 x in zwei aufeinander-
folgenden Quartalen

93102 wundversorgung
bis zu 5 x im bhF, im regelfall maximal drei 
aufeinanderfolgende Quartale (Ausnahme- 
regelung in medizinisch begründeten einzelfällen)

Abrechnung für VERAH®-Care  geändert

Zum 1. Januar 2017 wurde der Vertrag zum Einsatz von nicht-ärztlichen Praxisassistenzen mit Care -Qualifi-
kation (VERAH®-Care ) angepasst.

VertrÄge
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Nach der bisherigen regelung konnten Vertragsärz-
te für Versicherte, die einen einstufungsbescheid in 
die pflegestufen 2 oder 3 vorlegten, Fahrten zur am-
bulanten behandlung verordnen. Die neue regelung 
sieht vor, dass Fahrten zur ambulanten behandlung 
für Versicherte mit den pflegegraden 3, 4 oder 5 bei 
Vorlage eines entsprechenden bescheides verord-
net werden können. bei einstu-
fung in den pflegegrad 3 ist eine 
gesonderte Feststellung der 
Mo bi li tätseinschrän kung vorzu-
nehmen. bei den pflegegraden 
4 und 5 wird diese dauerhaft 
unterstellt. eine bestandsschutz-
regelung garantiert Versicher-
ten, die bis 31. Dezember 2016 
die pflegestufe 2 hatten und ab 
1. Januar 2017 mindestens in 
den pflegegrad 3 eingestuft sind, 
ohne gesonderte Feststellung 
der Mobilitätseinschränkung die 
Verordnungsfä higkeit.

Das For mularmuster 4 (Ver ord-
nung einer kranken be förderung) 
wird im laufe des Jahres 2017 

angepasst. bis dahin können die 
alten Vordrucke weiter genutzt 
werden. beim Vorliegen der Ver-
ord nungsvoraussetzungen ist auf 
diesen unter Dauerhafte Mo bi-
litätseinschränkung das käs tchen 
Merkzeichen „aG“, „Bl“, „H“ 
oder Pflegestufe 2 bzw. 3 vorge-
legt anzukreuzen. n

i	Der g-bA-beschluss ist im 
Internet zu finden unter: 
 www.g-ba.de/informationen/
beschluesse/2813/
weitere Informationen erteilt die 
Medizinische beratung der kVMV, 
tel.: 0385.7431 407, 
e-Mail: med-beratung@kvmv.de, 
oder sind im 

 KV-SafeNet-Portal zu finden unter:  Menü-
punkt: Download  Medizinische Beratung  
Änderungen verordnungsrelevanter Richtlinien

*Dr. Andreas Sporns ist beratender Arzt
in der Medizinischen Beratung der KVMV.

Krankentransport-RL an pflegegrade angepasst
Von Andreas Sporns*

Nach dem zweiten Pflegestärkungsgesetz ist zum 1. Januar 2017 das System der Pflegestufen auf Pflegegra-
de umgestellt worden. Entsprechend wurde die Krankentransport-Richtlinie (KT-RL), § 8 Abs. 3, per Beschluss 
des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) angepasst. 

MeDIZINISche berAtuNg

Foto: W. Broemme/pixelio.de

Foto: W. Broemme/pixelio.de
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hintergrund ist eine differenzierte codierung der 
lymph erkrankungen in der Diagnoseklassifikation IcD-
10-gM von 2017. Darin werden die codes für here-
ditäre lymph ödeme (Q82.0) und elefantiasis (I89.0) 
so aufgegliedert, dass auch der Schweregrad und die 
lokalisation verschlüsselt werden können. Diese Än-
derungen der IcD-10-gM wurden nicht mehr in die 
seit 1. Januar 2017 geltende Anlage 2 der heilmittel-
richtlinie (heilM-rl) zum langfristigen heilmittelbe-
darf eingearbeitet. bis zur Änderung der Anlage 2 
werden die nachfolgenden IcD-10-codes der Diagnose-
liste der besonderen Verordnungsbedarfe zugeordnet. 
Damit wird sichergestellt, dass diese lympherkrankun-

gen bei einer softwaregestützten Verordnung verarbei-
tet werden können und im rahmen einer wirtschaftlich-
keitsprüfung berücksichtigung finden. Die Vereinbarung 
trat zum 1. Januar 2017 in kraft und gilt bis zu einem 
entsprechenden Änderungsbeschluss der heilM-rl. n

i	 Informationen sind im  KV-SafeNet-Portal zu 
finden unter:  Menüpunkt: Download 
 Medizinische Beratung   Heilmittel
Auskünfte erteilt Dr. Andreas Sporns von der Medi-
zinischen beratung der kVMV, tel.: 0385.7431 577, 
e-Mail: med-beratung@kvmv.de spo

Lympherkrankungen:
Übergangsweise besonderer Verordnungsbedarf

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) und der GKV-Spitzenverband haben in einer Änderungsverein-
barung zu den Bundesrahmenvorgaben für die Wirtschaftlichkeitsprüfung Lympherkrankungen mit langfristi-
gem Heilmittelbedarf als Diagnosen mit besonderem Verordnungsbedarf anerkannt.

Antragstellung für Chirotherapie vereinfacht
Für die genehmigungspflichtige leistung „chirothe-
rapie“ gibt es seit 1. Januar 2017 ein vereinfachtes 
Antragsverfahren. Das wurde vom Vorstand der kas-
senärztlichen Vereinigung M-V (kVMV) beschlossen. 
Damit soll Vertragsärzten die Antragsbearbeitung er-
leichtert werden. Die Abrechnung nach kapitel 30.2 
des einheitlichen bewertungsmaßstabs (ebM) setzt 
die Zusatzbezeichnung „chirotherapie“ voraus. Dies 
ist bedingung für den erhalt der genehmigung zur 
Durchführung und Abrechnung der „chirotherapeuti-
schen leistungen“ nach den ebM-Ziffern 30200 und 

30201 durch die kVMV. Mit der eintragung der Zu-
satzbezeichnung „chirotherapie“ in das Arztregister 
ist die Voraussetzung zum erhalt dieser genehmigung 
erfüllt. Die formlose beantragung der eintragung der 
Zusatzbe zeich nung „chirotherapie“ in das Arztregis-
ter erfolgt durch die Vorlage einer beglaubigten ko-
pie. Das Verfahren ist nun einer genehmigungsbean-
tragung gemäß ebM gleichgesetzt. Die kVMV erstellt 
dafür keinen gesonderten genehmigungsbescheid. 
ersichtlich wird die erteilung der genehmigung bei 
Vorlage eines Arztregisterauszuges. n km

MeDIZINISche berAtuNg I QuAlItÄtSSIcheruNg

1.
ICD-10

2.
ICD-10 Diagnose

Diagnosegruppe/Indikationsschlüssel

Hinweis/
Spezifi-
kation

Physio-
therapie

Ergo-
therapie

Stimm-, 
Sprech- 

und 
Sprach-
therapie

Erkrankungen des Lymphsystems

I89.02

I89.05

lymphödem der oberen und unteren 
extremi-tät(en), Stadium III

lymphödem, sonstige lokalisation, 
Stadium III, kopf, hals, thoraxwand, 
genitalbereich

lY2

Q82.0- hereditäres lymphödem lY2

https://portal.kvmv.kv-safenet.de/
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Änderungen für Krebsregistermeldungen ab 2017
 Von Kirsten Martensen*

Das neue Krebsregistrierungsgesetz M-V (KrebsRG M-V) ist zum 1. Januar 2017 in Kraft getreten. Hintergrund ist 
ein Bundesgesetz von 2013, das den flächendeckenden Aufbau der klinischen Krebsregister regelt und eine No-
vellierung des Landesgesetzes nötig machte. 
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Das krebsrg M-V wurde im Juli 2016 vom landtag be-
schlossen. entsprechend wurden regionale registerstel-
len eingerichtet, eine Zentralstelle der krebsregistrierung 
(Zkkr) sowie eine treuhandstelle. Verordnungen zur kli-
nischen krebsregistrierung in M-V regeln auf basis des 
§ 14 krebsrg M-V Meldeverfahren und organisation der 
krebsregistrierung.

bezüglich des Verfahrens und der Form der Datenmel-
dung und -übertragung gemäß § 4 Abs. 3 krebsreg-
Meld Vo M-V vom 8. Dezember 2016 ist es bis zum 
31. Dezember 2017 in Ausnahmefällen möglich, Mel-

dungen weiterhin in Form ärztlicher befundberichte oder 
maschinell verwertbarer Datenträger an die register-
stellen (siehe Seite 17) abzugeben. empfohlen wird, die 
bislang praktizierte Verfahrensweise weiter zu nutzen, 
bis eine umsetzung weiterer Meldeverfahren gemäß 
§ 4 Abs. 1 und 2 krebsregMeldVo M-V vom 8. Dezem - 
ber 2016 möglich ist.

Aufgrund der gesetzesänderungen erfolgt ab dem 
1. Quartal 2017 die Auszahlung der Meldevergütung nicht 
mehr über die honorarabrechnung der kassenärztlichen 
Vereinigung M-V (kVMV). Die Aufwandsentschädigung 
(Meldevergütung) wird gemäß § 65 c Abs. 6 SGB V bei 
einer vollständigen Meldung direkt vom ZKKR hono-
riert. Dazu müssen insbesondere die Identitätsdaten 
der Patienten wie Krankenkasse und Krankenversiche-
rungsnummer oder einheitliche Versichertennummer 
vorliegen. Die höhe der Meldevergütung ist bundes-
einheitlich in der krebsregister-Meldevergütung-Verein-
barung vom 15. Dezember 2014 geregelt:

 

a) Meldung Diagnosestellung eines 
tumors nach hinreichender Sicherung 
(§ 2 I 3 buchst. a der krebsregister-
Meldevergütung-Vereinbarung vom 
15.12.2014) = 18 Euro,

b) Meldung Verlaufsdaten (§ 2 I 3 buchst. b 
der krebsregister-Meldevergütung- 
Vereinbarung vom 15.12.2014) = 8 Euro,

c) Meldung therapie- oder Abschlussda-
ten (§ 2 I 3 buchst. c der krebsregister-
Meldevergütung-Vereinbarung vom 
15.12.2014) = 5 Euro,

d) Meldung histologischer, labortechni-
scher oder zytologischer befund 
(§ 2 I 3 buchst. d der krebsregister-
Meldevergütung-Vereinbarung vom 
15.12.2014) = 4 Euro. n

i	weitere Informationen zu inhaltlichen und formalen 
Neuerungen, wie zur Meldeform, Meldepflicht, Infor-
mationspflicht des patienten, Meldevergütung sowie 
Meldeanlässen und -daten, sind im Internet zu finden 
unter:  www.web1-zkkr.zkkr.med.uni-greifswald.de/
informationenfuermelder.html. Auskünfte erteilen das 
Zkkr und die registerstellen:
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Nach der Landeshygieneverordnung (MedHygVO M-V) 
müssen Dialysepraxen und ambulant operierende Pra-
xen „Hygienebeauftragte Ärztinnen/Ärzte“ benennen. 
Benannt werden kann nur, wer einen entsprechenden 
Kurs absolviert hat. Die Vorgabe gilt nicht für Praxen, 
die nur „Eingriffe“ durchführen. 

Da in M-V in der Vergangenheit bereits grundkurse zum 
„hygienebeauftragten Arzt“ mangels Anmeldungen 
ausfielen, soll nochmals auf die Notwendigkeit dieser 
Qualifikation hingewiesen werden. Auch wenn die Nach-
weisfrist bis zum 31. Dezember 2019 verlängert wurde, 
kontrollieren bei den begehungen bereits derzeit die 
kommunalen gesundheitsämter, ob in den praxen hy-
gieneteams vorhanden und hygieneverantwortliche be-
nannt sind. bemühungen um entsprechende Qualifikati-
onen der beauftragten sollten erkennbar sein.

kurse zum „hygienebeauftragten Arzt“ finden in die-
sem Jahr u.a. in rostock (termine siehe kasten) statt. In 
der zweiten Jahreshälfte 2017 ist in Neubrandenburg 
ein kurs geplant. Veranstalter sind der IMD laborver-
bund und das Diakonische bildungszentrum MV am 
Dietrich-bonhoeffer-klinikum Neubrandenburg. n

Universitätsmedizin Rostock – 
Institut für Medizinische Mikrobiologie, 
Virologie und Hygiene (IMIKRO), 
Prof. Dr. Dr. Andreas Podbielski, 
OA Dr. Philipp Warnke

40-stündige Fortbildung „hygienebeauftragte 
Ärzte in krankenhäusern und operativ tätigen 
Arztpraxen“ entsprechend §6(3) MedhygVo M-V 

Präsenztermine: Samstag 17. und 24. Juni, 
Mittwoch 21. und 28. Juni 2017
ort: Seminarräume im Institutsgebäude der 
universitätsmedizin rostock, Schillingallee 70
teilnehmerzahl: mindestens 10 bis maximal 18 
Information/Anmeldung: e-Mail: johanna.
wagner@med.uni-rostock.de, tel.: 0381.494 
5901 bzw. e-Mail: gudrun.riedel@med.uni-
rostock.de, tel.: 0381.494 5919; 
Internet:  www.imikro.med.uni-rostock.de

 see

Kurse zum hygiene-
beauftragten Arzt

Ansprechpartner des Zentralen 
Klinischen Krebsregisters M-V (ZKKR) 
und der Registerstellen:

Zentrales klinisches krebsregister M-V 
prof. Dr. wolfgang hoffmann,
leiter des Zkkr,
Institut für community Medicine,
ellernholzstr. 1-2, 17487 greifswald,
tel.: 03834.867784, Fax: 03834.867752,
e-Mail: zkkr@uni-greifswald.de

klinisches krebsregister Neubrandenburg 
Dr. med. ulrike Flintzer,
Dietrich-bonhoeffer-klinikum,
Allendestr. 30, 17036 Neubrandenburg,
tel.: 0395.775 2732, Fax: 0395.775 2726,
e-Mail: tZ@dbknb.de

klinisches krebsregister rostock 
Dr. med. heike Zettl, klinik und poliklinik für Strah-
lentherapie, Südring 75, 18059 rostock, 
tel.: 0381.494 9070, Fax: 0381.494 9074, 
e-Mail: heike.zettl@med.uni-rostock.de

klinisches krebsregister Schwerin/ 
Nordwestmecklenburg 
Dr. Anabelle opazo-Saez, 
helIoS kliniken Schwerin, 
wismarsche Str. 393-397, 19049 Schwerin, 
tel.: 0385.520 3730, Fax: 0385.520 3731, 
e-Mail: anabelle.opazo-saez@helios-kliniken.de

klinisches krebsregister Vorpommern 
Dr. christian krauss, 
geschäftsbereich Ärztlicher Vorstand, 
Informations technologie, universitätsmedizin 
greifswald, Fleischmannstr. 6, 17475 greifswald,
tel.: 03834.86 5230, Fax: 03834.86 5897,
e-Mail: christian.krauss@uni-greifswald.de

*Kirsten Martensen ist Mitarbeiterin 
des Geschäfts bereichs Qualitätssicherung der KVMV.

https://imikro.med.uni-rostock.de/


2 I 201718
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Informationen aus den 
Fachabteilungen der kVMV

kurZ uND kNApp

VertrÄge

Fusionen bei 
betriebskrankenkassen

VertrÄge

teilnahmeerklärung 
„willkommen baby“

n Zum 1. Januar 2017 sind einige betriebskran-
kenkassen (bkkn) fusioniert: bkk braun-gillette 
und pronova bkk, e.oN betriebskrankenkasse und 
energie-bkk, Vereinigte bkk und bkk Vbu. Die Fu-
sionen betreffen den Vertrag über eine ergänzende 
hautkrebsvorsorge sowie den zur hausarztzentrier-
ten Versorgung des bkk-landesverbandes NorD-
weSt. Da die aufnehmenden bkkn bereits an den 
Verträgen teilnehmen, können die leistungen für 
die Versicherten auch weiterhin erbracht und abge-
rechnet werden, sofern die Versicherten eine teil-
nahmeerklärung zum Vertrag abgegeben haben. 

i	Die Übersicht über die teilnehmenden bkkn 
ist einzusehen im  KV-SafeNet-Portal unter: 
 Menüpunkt: Download  Verträge/Verein-
barungen  weitere Verträge  Sonderverträge 
 Hautkrebsvorsorge/Hausarztzentrierte Ver-
sorgung

 Für Fragen zu den Verträgen steht Jeannette 
wegner, Vertragsabteilung der kVMV, 
tel.: 0385.7431 394, e-Mail: jwegner@kvmv.de, 
zur Verfügung. jw

n Die DAk-gesundheit hat Änderungen für das 
Versenden der teilnahmeerklärung des Versicherten 
zum Vertrag Willkommen Baby mitgeteilt. Demnach 
ist die auf dem Schein angegebene Fax-Nummer 
ungültig. Die erklärungen sollten an die Fax-Num-
mer: 07433.96729 7004 gesendet werden. n

i	Die aktualisierte erklärung ist im  KV-Safe-
Net-Portal zu finden. Für Fragen zum Vertrag 
steht Jeannette wegner aus der Vertragsabtei-
lung der kVMV, tel.: 0385.7431 394, 
e-Mail: jwegner@kvmv.de, zur Verfügung.

 jw

QuAlItÄtSSIcheruNg

pharmakotherapie- 
beratung 2017

n onkologisch qualifizierte Vertragsärzte sind zur 
Aufrechterhaltung der genehmigung nach der on-
kologie-Vereinbarung zur teilnahme an mindestens 
zwei industrieneutralen, durch die Ärztekammer 
MV zertifizierten pharmakotherapie-beratungen 
pro Jahr verpflichtet. Auch in diesem Jahr bietet 
die kassenärztliche Vereinigung M-V (kVMV) eine 
Fortbildungsveranstaltung für onkologisch qualifi-
zierte Ärzte an. Zum thema „Antikoagulation bei 
onkologischen erkrankungen unter besonderer be-
rücksichtigung der neuen oralen Antikoagulanzien“ 
wird Anfang April prof. Dr. med. hanno riess, leiter 
der Internistischen onkologie der charité – univer-
sitätsmedizin berlin, referieren.

wann: Mittwoch, 5. April 2017, um 15.30 uhr
wo: kVMV, Neumühler Str. 22, 19057 Schwerin
Die Veranstaltung wird bei der Ärztekammer MV als 
eine zertifizierte Fortbildung angemeldet. n

i	Für Fragen steht kirsten Martensen aus dem 
geschäftsbereich Qualitätssicherung der 
kVMV unter tel.: 0385.7431 243 oder e-Mail: 
kmartensen@kvmv.de zur Verfügung.

 km

https://portal.kvmv.kv-safenet.de/
https://portal.kvmv.kv-safenet.de/
https://portal.kvmv.kv-safenet.de/
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gesundheitsthemen
auf den punkt gebracht

kurZ uND kNApp

n Die kbV und der gkV-Spitzenverband haben sich 
darauf verständigt, dass der genehmigungsantrag 
für die blankoformularbedruckung ab 1. Januar 2017 
entfällt. Ärzte, die Interesse haben, das Verfahren zur 
blankoformularbedruckung einzusetzen, müssen hierzu 
zertifizierte Software verwenden. n

i	Für Fragen zur blankoformularbedruckung stehen 
in der eDV-Abteilung der kVMV Michael raubold, 
tel.: 0385.7431 270, e-Mail: mraubold@kvmv.de, 
oder Sigrid rutz, tel.: 0385.7431 257, 
e-Mail: srutz@kvmv.de, zur Verfügung.

 mg

AbrechNuNg

hinweise zur blanko-
formular bedruckung

n Seit 1. Januar 2017 sind die Inhalte der neu ge-
fassten kinder-richtlinie ambulante kassenleistung. 
Die kassenärztliche bundesvereinigung und der 
gkV-Spitzenverband haben die Vergütung für die zu-
sätzlichen leistungen im ebM geregelt. In einer pra-
xisinformation für Vertragsärzte sind die wesentlichen 
Änderungen des Früherkennungsprogramms für kin-
der bis zum vollendeten sechsten lebensjahr sowie 
Details zur Vergütung zusammengestellt. ein patien-
tenflyer zum erweiterten Früherkennungsangebot für 
kinder soll im März erscheinen.  n    

i	Die praxisinformation „erweitertes kinder-Früh-
erkennungsprogramm“ ist im Internet zu finden 
unter:  www.kbv.de/media/sp/PraxisInformati-
on_Kinder_Richtlinie.pdf

 gb

n wie Ärzte eine medizinische rehabilitation ver-
ordnen, fasst eine broschüre der kassenärztlichen 
bundesvereinigung zusammen. Das heft bietet auf 
16 Seiten hinweise zur Verordnung zulasten der ge-
setzlichen krankenversicherung sowie praxisbeispie-
le. Vorgestellt werden regeln und grundlagen für 
eine Verordnung sowie unterschiede zur rentenver-
sicherung. enthalten sind auch Informationen zu For-
men und orten der reha, zum Verordnungsformular 
und der internationalen klassifikation der Funktions-
fähigkeit, behinderung und gesundheit (IcF). n    

i	Die broschüre ist zu finden auf den Internetsei-
ten der kVMV unter:  Für Ärzte  Mediznische 
Beratung  Rehabilitation  Verordnung

 gb

n einen medizinischen Sprachführer auf Deutsch, 
Arabisch und Farsi bzw. persisch hat ein Fachärzte-
team aus husum (Schleswig-holstein) erarbeitet. Auf 
100 Seiten finden sich illustrierte Anleitungen, die 
typisch sind für Situationen in der hausarzt-praxis, 
für Fachärzte der Inneren Medizin und in Notaufnah-
men. Mehr als 500 Fragen und Antworten befassen 
sich mit den themen „Akute beschwerden“, „Vor-
geschichte“, „körperliche untersuchungen“ sowie 
„therapie und operationen“. patienteninformati-
onen, Verhaltensregeln für den stationären Aufent-
halt oder bei Infektionen runden den MedGuide ab. 
Ärzte können mit dieser hilfestellung auch ohne Dol-
metscher eine ausführliche Anamnese und klinischen 
befund erheben und dem patienten behandlungs-
schritte leichter erläutern. n

i	Der MedGuide kostet 19,90 euro und kann 
im Internet bestellt werden unter: 
 www.edition-willkommen.de

 gb

praxisinformation zu 
neuer kinder-richtlinie

INForMAtIoNeN uND hINweISe

broschüre „Medi zinische 
rehabilitation“ 

Medizinischer
Sprachführer erschienen

http://www.kbv.de/media/sp/PraxisInformation_Kinder_Richtlinie.pdf
http://www.kbv.de/media/sp/PraxisInformation_Kinder_Richtlinie.pdf
http://www.kvmv.info/aerzte/22/09_Rehabilitation/Verordnung/index.html
http://edition-willkommen.de/
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Genehmigung der Anstellung
Amine el-omari, hausärztlicher Internist in kritzmow, 
zur Anstellung von Simone Jäger als hausärztliche In-
ternistin in seiner praxis, ab 1. Januar 2017.

DeMMIN

Ende der Zulassung
Dr. med. Margitta Völcker, Fachärztin für Allgemeinme-
dizin in Malchin, ab 31. Dezember 2016.

Ende der Berufsausübungsgemeinschaft
Dr. med. Margitta Völcker und Dr. med. Susanne riedi-
ger, Fachärztinnen für Allgemeinmedizin in Malchin, ab 
31. Dezember 2016.

luDwIgSluSt

Ende der Zulassung
Dipl.-Med. Marlis harloff, Fachärztin für orthopädie in 
ludwigslust, ab 1. Januar 2017.

Die Zulassung hat erhalten
Dr. med. hans peter langen, Facharzt für orthopädie 
und unfallchirurgie für ludwigslust, ab 1. Januar 2017.

NeubrANDeNburg/ 
MeckleNburg-StrelItZ

Ende der Zulassung
Dr. med. Juliane geske, Fachärztin für Allgemeinmedi-
zin in brunn, ab 13. oktober 2016.

Genehmigung der Anstellung
heike kröger, Fachärztin für Innere Medizin/Nephrologie 
in Neubrandenburg, zur Anstellung von paulina borzecka 
als Fachärztin für Innere Medizin in ihrer praxis, ab 13. 
oktober 2016.

Praxissitzverlegung
Dipl.-Med. rainer passow, Facharzt für Frauenheilkun-
de und geburtshilfe, nach 17235 Neustrelitz, penzliner 
Str. 56, ab 13. oktober 2016.

Ermächtigung
cornelia könig, Institut für pathologie am Dietrich-bon-
hoeffer-klinikum Neubrandenburg, ist für leistungen 
auf dem gebiet der hämatopathologie (insbesonde-
re im Zusammenhang mit der Durchführung von be-
ckenkammbiopsien) nach den ebM-Nummern 19310 
bis 19332, 19401 bis 19404, 19421 und 19451 auf 
Überweisung von niedergelassenen und ermächtigten 

Fachärzten für Innere Medizin/hämatologie, niederge-
lassenen Internisten und niedergelassenen pathologen 
ermächtigt, bis 31. Dezember 2018.

pArchIM

Widerruf der Zulassung
Dr. med. Stefanie Martius, Fachärztin für Augenheilkun-
de, die Zulassung für crivitz ist widerrufen, ab 1. No-
vember 2016.

roStock

Ende von Zulassungen
Dr. med. beate Stein, Fachärztin für kinder- und Ju-
gendmedizin in rostock, ab 1. oktober 2017;

katrin krause, Fachärztin für Frauenheilkunde und ge-
burtshilfe in rostock, ab 1. Januar 2017.

Die Zulassung haben erhalten
Maria hörning, Fachärztin für kinder- und Jugendmedi-
zin für rostock, ab 1. oktober 2017;

Dörte carl, Fachärztin für Frauenheilkunde und ge-
burtshilfe für rostock, ab 1. Januar 2017.

Genehmigung der Berufsausübungsgemeinschaft
Dr. med. Frank kirchhoff und Maria hörning, Fachärzte 
für kinder- und Jugendmedizin in 18106 rostock, ehm-
welk-Str. 22, ab 1. oktober 2017.

SchwerIN/ 
wISMAr/NorDweStMeckleNburg

Ende der Ermächtigung
Mouna Yassin-kassab, klinik für Frauenheilkunde und 
geburtshilfe im Sana hANSe-klinikum wismar, ab 1. 
oktober 2016.

Ermächtigungen
Dr. med. Anke luhr, Augenklinik der helIoS kliniken 
Schwerin, ist zur Durchführung intravitrealer Injektionen 
nach den ebM-Nummern 31371 und 31372 sowie für 
photodynamische therapien am Auge (pDt) nach der 
ebM-Nummer 06332 auf Überweisung von niederge-
lassenen Augenärzten ermächtigt. Ausgeschlossen sind 
leistungen, die die klinik nach § 115b Sgb V erbringt, 
bis 31. oktober 2018;

Veronika Fischer, klinik für kinder- und Jugendmedizin 
der helIoS kliniken Schwerin, die ermächtigung wird 
um die Versorgung bei außergewöhnlichen und risiko-
behafteten diagnostischen und therapeutischen Maß-
nahmen im rahmen der Allergologie auf Überweisung 

Der Zulassungsausschuss beschließt über Zulassungen und Ermächtigungen zur Teilnahme an der vertrags-
ärztlichen Versorgung. Weitere Auskünfte erteilt die Abteilung Sicherstellung der KVMV, Tel.: 0385.7431 369.

Zulassungen und Ermächtigungen



von Vertragsärzten erweitert. Ausgeschlossen sind leis-
tungen, die die klinik gemäß § 115a Sgb V erbringt, ab 
13. oktober 2016, bis 31. März 2018.

Dr. med. Antje warringsholz, Fachärztin für Innere 
Medizin/gastroenterologie im Sana hANSe-klinikum 
wismar, ist zur Durchführung des h2-Atemtests nach 
der ebM-Nummer 02401 zuzüglich der erforderli-
chen grundleistungen sowie für die erbringung und 
Abrechnungen von kapselendoskopien nach den 
ebM-Nummern 13425 und 13426 ermächtigt, bis 
30. Juni 2018.

StrAlSuND/NorDVorpoMMerN

Genehmigung der Anstellung
christian eichkorn, Facharzt für Allgemeinmedizin in 
Stralsund, zur Anstellung von claudia eichkorn als 
Fachärztin für Allgemeinmedizin in seiner praxis, ab 21. 
oktober 2016.

Der Zulassungsausschuss und der Berufungsausschuss 
weisen ausdrücklich darauf hin, dass die vorstehenden 
Beschlüsse noch der Rechtsmittelfrist unterliegen.

Die Kassenärztliche Vereinigung M-V macht auf freiwerdende Hausarztstellen aufmerksam. Eine Praxisüber-
nahme durch eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger ohne eine förmliche Ausschreibung ist in den folgenden 
offenen planungsbereichen möglich, da es sich um für weitere Zulassungen offene Gebiete handelt:

praxisnachfolge in offenen planungsbereichen
für freiwerdende hausarztstellen

Mittelbereich (Mb) gewünschter Abgabetermin Kenn-Nr.

Bergen auf Rügen ab sofort 0076

Grevesmühlen nächstmöglich 0114

Güstrow ab 1. April 2017 0063

Hagenow ab sofort 0011

Ludwigslust ab sofort 0052

1. Dezember 2017 0071

Anfang 2019 0023

Neubrandenburg Umland verhandelbar 0003

nächstmöglich 0090

1. Juli 2017 0024

2020 0008

Neustrelitz verhandelbar 0048

ab sofort 3000

III/2017 0047



Die Kassenärztliche Vereinigung M-V schreibt auf Antrag folgende Vertragsarztsitze zur Übernahme durch 
einen Nachfolger aus, da es sich um für weitere Zulassungen gesperrte Gebiete handelt:

Öffentliche Ausschreibungen
von Vertragsarztsitzen gem. § 103 Abs. 3 a und 4 Sgb V

Planungsbereich (pb)
Mittelbereich (Mb)

Fachrichtung
Vertragsarzt (VA), Facharzt (FA),
psychotherapeut (pt) Übergabetermin Bewerbungsfrist

Ausschrei-
bungs- 

Nr.

Hausärztliche Versorgung
Anklam (MB) hausarzt 1. April 2017 15. Februar 2017 03/88/17

hausarzt 1. Juli 2017 15. Februar 2017 32/88/16

Neubrandenburg 
Stadtgebiet (MB) hausarzt (halber VA-Sitz) nächstmöglich 15. Februar 2017 17/01/14/1

Schwerin Stadtgebiet (MB) hausarzt nächstmöglich 15. Februar 2017 25/08/15/1

hausarzt 1. Juli 2017 15. Februar 2017 08/81/17

Wolgast mit Sitz 
in Lassan (MB) hausarzt nächstmöglich 15. Februar 2017 57/91/16

Parchim ab sofort 0087

Ribnitz-Damgarten ab 2018 0047

Rostock Umland ab sofort 0015

Schwerin Umland nächstmöglich 0030

nach Absprache 0080

Wismar verhandelbar 0082

ab sofort 0010

ab sofort 0005

i	weitere praxen zur Übernahme in offenen planungsbereichen sind in der praxisbörse auf den Internetseiten 
der kassenärztlichen Vereinigung M-V zu finden unter:  Für Ärzte Arzt in MV  Praxisbörse. hier sind de-
taillierte Informationen zu den praxen eingestellt. Für weitere Fragen steht die hauptabteilung kassenärztliche 
Versorgung, Angela radtke unter tel.: 0385.7431 363 oder e-Mail: aradtke@kvmv.de, zur Verfügung.

http://www.kvmv.info/aerzte/27/10/index.html


Allgemeine fachärztliche Versorgung

Güstrow (PB)
FA für orthopädie und unfall-
chirurgie (halber praxisanteil) 1. April 2017 15. Februar 2017 09/07/17

Müritz (PB)
FA für haut- und geschlechts-
krankheiten nächstmöglich 15. Februar 2017 03/03/15

Neubrandenburg/ 
Mecklenburg-Strelitz (PB)

FA für haut- und geschlechts-
krankheiten 1. April 2017 15. Februar 2017 07/17/16

FA für hNo-heilkunde 
(praxisanteil) I. Quartal 2018 15. Februar 2017 70/13/16

FA für hNo-heilkunde 
(praxisanteil) I. Quartal 2018 15. Februar 2017 71/13/16

Rostock (PB) FA für chirurgie (praxisanteil) 1. April 2017 15. Februar 2017 07/07/17

FA für hNo-heilkunde 1. Juli 2017 15. Februar 2017 10/14/17

Rügen (PB)
FA für kinder- und  
Jugend medizin nächstmöglich 15. Februar 2017 46/24/16

FA für hNo-heilkunde 1. September 2017 15. Februar 2017 0414/17

Schwerin/Wismar/ 
Nord westmecklenburg (PB)

FA für Frauenheil kunde und 
geburtshilfe nächstmöglich 15. Februar 2017 20/04/15

ärztliche psychotherapie nächstmöglich 15. Februar 2017 26/03/15

FA für Frauenheil kunde und 
geburtshilfe (praxisanteil) 3. April 2017 15. Februar 2017 06/10/16

FA für haut- und geschlechts-
krankheiten 1. April 2018 15. Februar 2017 02/17/17

Stralsund/ 
Nordvorpommern (PB)

FA für haut- und geschlechts-
krankheiten (praxisanteil) nächstmöglich 15. Februar 2017 26/06/15

FA für kinder- und 
Jugend medizin 15. Juli 2017 15. Februar 2017 15/24/16

FA für Frauenheilkunde und 
geburtshilfe 1. Januar 2018 15. Februar 2017 05/11/17

Gesonderte fachärztliche Versorgung

KV-Bereich
FA für Nuklearmedizin
(halber praxisanteil) 1. April 2017 15. Februar 2017 06/59/17

Die Ausschreibungen erfolgen zunächst anonym. bewerbungen sind unter Angabe der Ausschreibungsnummer an die 
kassenärztliche Vereinigung M-V, postfach 16 01 45, 19091 Schwerin, zu richten.
bitte beachten Sie, dass bei unvollständig abgegebenen bewerbungen die Ausschreibungsfrist nicht gewahrt ist.

Vollständige Bewerbungsunterlagen:
1. Antrag auf Zulassung, ggf. Antrag auf Anstellung;
2. Auszug aus dem Arztregister;
3. Nachweise über die seit der eintragung in das Arztregister ausgeübten ärztlichen tätigkeiten;
4. lebenslauf;
5. Nachweis über die beantragung eines behördenführungszeugnisses nach § 30 Abs. 5 bZrg.

i	Zur besseren orientierung sind karten zu den verschiedenen planungsbereichen auf den Internetseiten 
der kVMV eingestellt unter:  Für ÄrzteArzt in MV Bedarfsplanung Planungsbereiche.

http://www.kvmv.info/aerzte/27/15/Planungsbereiche.html
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Fingerspitzengefühl an jedem Instrument
 Von Barbara Arndt* 

Allgemeinmedizinerin Dr. Heike Thierfeld praktiziert in Schwerin, in ihrer Freizeit tritt sie als Geigerin auf. 
Mit sechs Jahren begann sie zu spielen. Die Violine begleitet die Ärztin bis heute. Einmal ging das wertvolle 
Instrument verloren.

hell und rein klingen die töne, die aus der praxis am 
Schweriner burgsee kommen. heike thierfeld hat das 
Stethoskop aus der hand gelegt und die geige in sel-
bige genommen. Die Sprechzeit ist vorüber. Schade, es 

wirkt so entspannend, den Frühling im winter zu erle-
ben. Vivaldis „Die vier Jahreszeiten“ hat die 51-Jährige 
hunderte Male gespielt. unzählige Sonaten des Meis-
ters hat sie bis zur letzten Note geübt. ebenso werke 
von corelli, beethoven und Mozart. Seit sie sechs ist, 
gehört die geige zu ihr. Das gute Stück war überall da-
bei. „Fast überall, einmal wurde sie mir genommen.“ 
Die zierliche Frau hält inne, streicht über das hoch ge-
steckte haar, greift zum bogen. Mit geschlossenen Au-
gen wiegt sie im takt, ist eins mit der Musik. „Aber sie 
kehrte zu mir zurück – meine geige!“ Das lächeln ist 
wieder da und mit ihm Freude und Dankbarkeit, wäh-
rend die Finger den Nachbau einer italienischen Meis-
tergeige aus den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts 
sanft umschließen.

„Als ich vier Jahre alt war, habe ich im rundfunkkin-
derchor gesungen. Die platte ,bald nun ist weihnachts-
zeit’, die 1970 aufgenommen wurde, fand sich wohl in 
jedem haushalt“, erinnert sich die gebürtige leipzigerin. 
Sie wollte geige spielen, wurde aber „als abgebrochener 
Zwerg“ an der Musikschule als ungeeignet abgewiesen. 
Das gegenteil stellte heike thierfeld später unter beweis. 

ein gewandhausmusiker unterrichtete die Sechsjährige 
auf „ihrem“ Instrument. Später bekam sie in berlin ein-
zelunterricht in theorie, orchester- und kammermusik an 
der Musikschule. Die Aufnahme ins bezirksmusikschul-

orchester fühlte sich wie eine Auszeichnung an. 
Abitur in halle, der beginn des Medizinstudiums 
in Donezk (ukraine) – die wertvolle 7/8-geige, 
die sich perfekt in die schmalen hände der Mu-
sikerin schmiegt, war immer dabei. gesund-
heitliche gründe zwangen heike thierfeld zur 
rückkehr in die heimat. „Auf dem Moskauer 
Flughafen wurde meine geige als kunstgegen-
stand der Sowjetunion beschlagnahmt.“ ein Jahr 
später bekommt sie zur hochzeit ein besonderes 
geschenk: „Mein Vater brachte meine geige zu-
rück. er hatte alle hebel in bewegung gesetzt. 
Meine Freude war grenzenlos.“

Diese Freude begleitete heike thierfeld: beim 
weiteren Studium der Medizin sowie der Ver-
vollkommnung des geigenspiels im akademi-
schen orchester leipzig mit Auftritten im ge-

wandhaus sowie in berlin. Nach Approbation (1993), 
Facharztprüfung zur chirurgin (1999), promotion (2001) 
und weiterbildung zur Allgemeinmedizinerin ließ sich 
die zweifache Mutter 2002 als praktische Ärztin und 
chirurgin nieder. Fingerspitzengefühl war nun vor allem 
bei anderen Instrumenten gefragt. Ihre geige nahm sie 
dennoch immer wieder zur hand. wenn Zeit war und 
nicht eines der ehrenämter, zum beispiel als Vizepräsi-
dentin der Industrie- und handelskammer zu Schwerin, 
Aufmerksamkeit verlangten.

heute greift heike thierfeld wieder häufiger zur gei-
ge. „Ich wollte auf meiner hochzeit spielen, als Dank an 
meine eltern“, sagt sie mit blick auf das Jahr 2015, als 
sie zum zweiten Mal das Ja-wort gab. es sind leichter 
gesetzte Stücke, die nun Vorrang haben. bei Auftritten 
rockt die Ärztin auf ihrer geige schon mal vor 200 Zu-
schauern. Am 20. März 2017 um 18 uhr im casino der 
Schweriner Volkszeitung musizieren heike thierfeld, 
Steffen Salow und thomas berger als „trio ohne Na-
men“ bei der lesung mit Diana Salow. n
 

*Barbara Arndt ist freie Journalistin in Schwerin.

Nach der Sprechstunde nimmt sich 
Heike Thierfeld Zeit für ihre Geige.
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Regional
curriculum „entwicklungs- und Sozialpädiatrie für die 
kinder- und jugendärztliche praxis“

Schwerin – 24. und 25. Februar 2017

Hinweise: thema: geburt bis Vorschulalter; 
Inhalte: u.a. mehrdimensionale bereichsdiagnostik 
und behandlung in der Sozialpädiatrie; prinzipien der 
entwicklungsdiagnostik in den ersten lebensmonaten; 
Motorische und Sprachentwicklung; Variabilität der nor-
malen entwicklung; geistige behinderung/ASSt; Autis-
musspektrumstörungen; ort: Sozialpädiatrisches Zent-
rum Mecklenburg, wismarsche Str. 306, 19055 Schwerin.

rostock – 17. März und 18. März 2017

Hinweise: thema: Schulalter; Inhalte: u.a. Störungen der 
motorischen entwicklung und ADhS; entwicklungsstö-
rungen schulischer Fertigkeiten; chronische krankheit 
und behinderung; Standardisierte text- und leistungs-
diagnostik; kindeswohl-gefährdung; ort: Ärztekammer 
M-V, hörsaal, August-bebel-Str. 9a, 18055 rostock.

rostock – 25. März 2017

Hinweise: thema: Jugendalter; Inhalte: u.a. ADhS; 
Intelligenzminderung; psychoedukation und -therapie; 
chronische krankheit und behinderung; ort: Ärztekam-
mer M-V, hörsaal, August-bebel-Str. 9a, 18055 rostock.
Information/Anmeldung: Ärztekammer M-V, referat 
Fortbildung, tel.: 0381.49280-42, -43, -44, -46, 
Fax: 0381.4928040, e-Mail: fortbildung@aek-mv.de

bergen – 25. Februar 2017

refresher-kurs „Der praxisnotfall“

Hinweise: für niedergelassene Ärzte und Assistenzper-
sonal; 9.00 bis 16.00 uhr; ort: krankenpflegeschule, 
raum 3/17, 3. etage, Sana-krankenhaus rügen, 
calandstr. 7 – 8, 18258 bergen; weiterer termin: 
29. April 2017: 9.00 bis 16.00 uhr, ort: Ärztekammer 
M-V, hörsaal, August-bebel-Str. 9a, 18055 rostock; 
gebühr für beide termine: je 100 euro Ärzte, 
je 80 euro Assistenzpersonal; 9 Fortbildungspunkte.
Information/Anmeldung: Ärztekammer M-V, 
referat Fortbildung, tel.: 0381.49280-42, -43, -44, -46, 
Fax: 0381.4928040, e-Mail: fortbildung@aek-mv.de

rostock – 1. März 2017

hochmaligne gliome: Diagnostik und therapie – 
was gibt es Neues?

Hinweise: Inhalte: histopathologische und moleku-
largenetische besonderheiten hochmaligner gliome, 
tumorresektion, radio-/chemotherapie, 
optune®-therapieverfahren; 18.00 bis 21.00 uhr; 
ort: universitätsmedizin rostock, klinik und poliklinik für 
Strahlentherapie, hörsaal, Südring 75, 18059 rostock; 
zertifiziert von der Äk MV.
Information/Anmeldung: klinik und poliklinik für Strah-
lentherapie, universitätsmedizin rostock, ute Jesswein, 
Sekretariat, tel.: 0381.494-9006, Fax: 0381.494-9002, 
e-Mail: strahlentherapie@med.uni-rostock.de, 
Internet:  www.strahlentherapie.med.uni-rostock.de 

rostock – 15. März 2017

Das lungenkarzinom – Diagnostik und therapie

Hinweise: Inhalte: Second-line-therapie des NSclc, 
Interaktionen von Immun- und Strahlentherapie, 
Nebenwirkungsmanagement in der systemischen 
behandlung mit neuen Substanzen einschließlich 
Immuntherapie; Zielgruppe: Ärzte und Medizinphysiker 
in der onkologie und radiologie; 18.00 bis 21.00 uhr; 
ort: universitätsmedizin rostock, klinik und poliklinik 
für Strahlentherapie, Südring 75, 18059 rostock; 
zertifiziert von Äk MV.
Information/Anmeldung: klinik und poliklinik 
für Strahlentherapie, universitätsmedizin rostock, 
ute Jesswein, Sekretariat, tel.: 0381.494-9006, 
Fax: 0381.494-9002, 
e-Mail: strahlentherapie@med.uni-rostock.de, 
Internet:  www.strahlentherapie.med.uni-rostock.de

rostock – 30. März bis 1. April 2017

grundkurs Strahlenschutz 

Hinweise: zum erreichen der Fachkunde Strahlenschutz 
nach röntgenverordnung; beginn: Donnerstag 10.00 uhr, 
ende: Samstag  15.15 uhr; ort: Ärztekammer M-V, 
hörsaal, August-bebel-Str. 9a, 18055 rostock; teilneh-
mergebühr: 140 euro (bei komplettbuchung von grund- 
und Spezialkurs: 250 euro); 25 Fortbildungspunkte.
Information/Anmeldung: Ärztekammer M-V, 
referat Fortbildung, tel.: 0381.49280-42, -43, -44, -46, 
Fax: 0381.4928040, e-Mail: fortbildung@aek-mv.de 

greifswald – 20. bis 23. März und 27. bis 30. März 2017 

Zercur gerIAtrIe® – basislehrgang

Hinweise: Frühjahrskurs: 20. bis 23. März und 27. bis 
30. März 2017; herbstkurs: 6. bis 9. November und 
13. bis 16. November 2017; Inhalte: grundlagen der 
behandlung alter Menschen, Medikamente, case-
Management; ethik und palliativmedizin; Mobilität und 

VerANStAltuNgeN

https://strahlentherapie.med.uni-rostock.de/
https://strahlentherapie.med.uni-rostock.de/
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mobilitätseinschränkende erkrankungen, Schlaganfall, 
Dysphagie; Demenz und Depression; chronische wun-
den, Diabetes mellitus, ernährung; harninkontinenz; 
ort: MeDIgreIF parkklinik, pappelallee 1, 
17489 greifswald.
Information/Anmeldung: MeDIgreIF parkklinik, 
Sekretariat, tel.: 03834.802-121, Fax: 03834.802-122, 
e-Mail: parkklinik@medigreif.de

rostock – 5. April 2017

update – hygiene und MrSA 

Hinweise: referent: Dr. med. peter rudolph; 
beginn: 15 uhr; ort:  Ärztekammer MV,
August-bebel-Str. 9a, 18055 rostock.
Information/Anmeldung: kassen ärztliche Vereinigung 
M-V, geschäftsbereich Qualitätssicherung, Stefanie 
Moor, tel.: 0385.7431 384, e-Mail: smoor@kvmv.de, 
Silke Seemann, tel.: 0385.7431 387,
e-Mail: sseemann@kvmv.de

Neubrandenburg – 8. April 2017

Deeskalation in der Arztpraxis – 
gefährliche Situa tionen ruhig und souverän meistern

Hinweise: referent: thomas küppers, Dozent der 
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, polizei und 
rechtspflege des landes M-V, Fachbereich polizei/ein-
satzbezogenes training; Zielgruppe: Ärzte (Fp bean-
tragt) und praxispersonal (Zertifikat); Seminarzeit: ca. 
10.00 bis 17.00 uhr; teilnahmegebühr: 30 euro; 
ort: wird noch bekannt gegeben.
Information/Anmeldung: bis Mitte März, 
kassenärztliche Vereinigung M-V, Abteilung Sicherstel-
lung, Ilona both, tel.: 0385.7431 364, 
e-Mail: iboth@kvmv.de n

i weitere Veranstaltungen sind auf den Internet-
seiten der kVMV zu finden unter:  Für Ärzte 
 Termine  Fort bil dungsveranstaltungen. ti

VerANStAltuNgeN I perSoNAlIeN

Geburtstage
50. Geburtstag
  9.2. Jan uhlig,
 niedergelassener Arzt in rostock;
25.2. Dr. med. Axel hoffmann,
 niedergelassener Arzt in güstrow;
25.2. Dr. med. ute Abrokat,
 niedergelassene Ärztin in güstrow.

60. Geburtstag
  1.2. Dr. med. holger Dietz,
 niedergelassener Arzt in wismar;
  3.2. Dr. med. uwe großmann,
 niedergelassener Arzt in ueckermünde;
  6.2. Dr. med. Sylvia Vilbrandt,
 niedergelassene Ärztin in rostock;
22.2. Doctor-Medic Ali el-hage,
 angestellter Arzt in rostock;
26.2. Dipl.-Soz.päd. gudrun Schubert,
 niedergelassene kinder- und Jugendlichen- 
 psychotherapeutin in rostock;
26.2. prof. Dr. med. Michael Jünger,
 ermächtigter Arzt in greifswald.

65. Geburtstag
  5.2. Dr. med. Sabine Nikschick,
 niedergelassene Ärztin in greifswald;
  9.2. Dr. med. renate lunk,
 niedergelassene psychotherapeutisch tätige 
 Ärztin in Schwerin;
10.2. Dr. med. christlinde Schuldt,
 angestellte MVZ-Ärztin in bützow;
22.2. Dr. med. habil. Jürgen Jarling,
 niedergelassener Arzt in greifswald.

70. Geburtstag
  9.2. Dr. med. thomas barthel,
 niedergelassener Arzt in tessin. n ti

Wir gratulieren allen
auf das Herzlichste und
wünschen Ihnen
beste Gesundheit und
allzeit gute Schaffenskraft!

http://www.kvmv.info/aerzte/30/60/index.html
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Ansprechpartner Durchwahl e-Mail

A Akupunktur Anika gilbrich 249 agilbrich@kvmv.de

Ambulantes Operieren Stefanie Moor 384 smoor@kvmv.de

Ambulante Spezialfachärztliche Versorgung kirsten Martensen 243 kmartensen@kvmv.de

Apheresen Monika Schulz 383 moschulz@kvmv.de

Arthroskopie brit tesch 382 btesch@kvmv.de

B Balneophototherapie Anika gilbrich 249 agilbrich@kvmv.de

C Chirotherapie kirsten Martensen 243 kmartensen@kvmv.de

Computertomographie Martina lanwehr 375 mlanwehr@kvmv.de

D Diabetes Begleiterkrankungen DAK caroline Janik 177 cjanik@kvmv.de

Diabetischer Fuß caroline Janik 177 cjanik@kvmv.de

Diabetische Schwerpunktpraxis Stefanie reinhardt 244 sreinhardt@kvmv.de

Dialyse Monika Schulz 383 moschulz@kvmv.de

DMP Asthma kirsten Martensen 243 kmartensen@kvmv.de

DMP Brustkrebs kirsten Martensen 243 kmartensen@kvmv.de

DMP COPD kirsten Martensen 243 kmartensen@kvmv.de

DMP Diabetes Typ 1 und 2 caroline Janik 177 cjanik@kvmv.de

DMP KHK Monika Schulz 383 moschulz@kvmv.de

Dünndarm-Kapselendoskopie brit tesch 382 btesch@kvmv.de

E Entwicklungsneurologie Anke Voglau 377 avoglau@kvmv.de

F Facharztvertrag chronische Wunde caroline Janik 177 cjanik@kvmv.de

Früherkennungsuntersuchung caroline Janik 177 cjanik@kvmv.de

Funktionsstörung der Hand brit tesch 382 btesch@kvmv.de

G Gesund schwanger caroline Janik 177 cjanik@kvmv.de

Gestationsdiabetes caroline Janik 177 cjanik@kvmv.de

H Hausarztzentrierte Versorgung (HzV) caroline Janik 177 agilbrich@kvmv.de

Hautkrebsscreening Anika gilbrich 249 agilbrich@kvmv.de

Hepatitis C caroline Janik 177 cjanik@kvmv.de

Herzschrittmacher caroline Janik 177 agilbrich@kvmv.de

HIV/Aids liane ohde 210 lohde@kvmv.de

Holmiumlaser Stefanie Moor 384 agilbrich@kvmv.de

Homöopathie brit tesch 382 btesch@kvmv.de

Tel.: 0385.7431- ...

Genehmigungspflichtige Leistungen

prAXISSerVIce

Teil 1




